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RS OGH 1991/2/26 5Ob93/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1991

Norm

GBG §98

Rechtssatz

Bei der Eintragung des Eigentumsrechtes ist zum Ausdruck zu bringen, daß die unter der TZ der

Revisionsrekurserledigung bewilligte Einverleibung einen Eigentumserwerb betri6t, der in dem der vom Einlangen des

Grundbuchsgesuchs bestimmten TZ entsprechenden Zeitpunkt erfolgte und den der Rangordnungsanmerkung

zukommenden Rang hat.
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